
Synopse der Gebührenordnung 
über die Festsetzung von Gebühren für die Parkscheinautomaten in Groß-Umstadt 

 
Fassung alt Fassung neu 

§ 2 
 
Die Höchstdauer der Parkzeit ist von der Straßenverkehrsbehörde nach 
den örtlichen Bedürfnissen festzulegen; die Nutzung des Parkraums 
durch eine möglichst große Zahl von Verkehrsteilnehmern ist zu 
gewährleisten. 
 

a) Die Höchstparkzeit in der Krankenhausstraße wird auf vier 

Stunden festgesetzt. Die Geltungsdauer der Tagesparkzeit wird 

von montags - sonntags und feiertags von 05.00 - 22.00 Uhr 

festgelegt. 

b) Die Höchstparkdauer in der Röntgenstraße wird auf acht 

Stunden festgesetzt Die Geltungsdauer der Tagesparkzeit wird 

von montags - sonntags und feiertags von 07.00 - 22.00 Uhr 

festgelegt. 

§ 2 
 

Die Höchstdauer der Parkzeit ist von der Straßenverkehrsbehörde nach 
den örtlichen Bedürfnissen festzulegen; die Nutzung des Parkraums 
durch eine möglichst große Zahl von Verkehrsteilnehmern ist zu 
gewährleisten. 
 

a) Die Höchstparkzeit in der Krankenhausstraße wird auf vier 

Stunden festgesetzt. Die Geltungsdauer der Tagesparkzeit wird 

von montags - sonntags und feiertags von 06.00 - 20.00 Uhr 

festgelegt. 

b) Die Höchstparkdauer in der Röntgenstraße wird auf acht 

Stunden festgesetzt Die Geltungsdauer der Tagesparkzeit wird 

von montags – freitags von 07.00 - 18.00 Uhr, außer an 

Feiertagen festgelegt. 

§ 4 
 

Diese Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 

 

§ 4 
 

Diese Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 

 

 


